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I. Zweck 
 

 Art. 1 In dieser Verordnung regelt der Kirchgemeinderat die in der Evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Burgdorf geltenden Honorare für die 
Dienste von Organistinnen und Organisten. Sie kommen zur Anwendung 
bei Stellvertretungen durch auswärtige Musikerinnen und Musiker und bei 
speziellen Diensten von Organistinnen und Organisten der Kirchgemeinde 
Burgdorf, die bei der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Burgdorf 
nicht fest angestellt sind oder zusätzliche Anlässe wahrnehmen, welche die 
vertraglich vereinbarte Anzahl der Dienste übersteigen. 

 

 

II. Grundlagen 
 

 Art. 2 Die Verordnung stützt sich auf Anhang I des Personalreglements der 
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Burgdorf vom 19. Juni 2023. 
 
Art. 3 Die Bestimmungen zum Honorar für Musikerdienste richten sich 
nach den Empfehlungen des Organistenverbandes Bern vom 1. März 2016. 

 

 

III. Bestimmungen zum Honorar für Musikerdienste 
 

Einzelhonorare Art. 4 1 Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde orientiert sich bei den 
Honoraren für Musikerdienste an der Ausbildung und am Alter der Musike-
rin resp. des Musikers. Sie richtet folgende Einzelhonorare aus: 
 

   Honorar inkl. Ferien-/Feiertags-
entschädigung & Anteil 13. Mo-

natslohn pro Dienst in CHF 

 
Qualifika-

tion 

 
Definition 

Grund-
gehalt  
in CHF 

 
Bis 49 
jährig 

 
50-59  
jährig 

 
Ab 60 
Jahren 

 

0 ohne Ausbildungsabschluss 130 160 162 165 

1 Ausweis I gemäss Kursverord-
nung des Synodalrates.  

160 197 199 203 

2 Ausweis II gemäss Kursverord-
nung des Synodalrates. Bachelor 
of Arts mit Hauptfach Orgel und 
kirchenmusikalischen Spezial-
fächern.  

170 209 212 216 

3 DAS (Diploma of Advanced Stu-
dies) Orgel als Nachdiplom- 
studium (Diploma of Advanced 
Studies) zusätzlich zu einem 
Berufsabschluss (Master of Arts, 
früher Lehrdiplom) Klavier oder 
anderes Fach. 
Minor Master Orgel zusätzlich zu 
einem anderen MA-Abschluss, 
mit kirchenmusikalischen Spezial-
fächern.  

185 228 230 235 
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Honorar inkl. Ferien-/Feiertags-

entschädigung & Anteil 13.  
Monatslohn pro Dienst in CHF 

 

Qualifika-
tion 

 

Definition 

Grund-
gehalt  
in CHF 

 

Bis 49 
jährig 

 

50-59  
jährig 

 

Ab 60 
Jahren 

4 Master of Arts (Performance oder 
Pedagogy) Orgel, mit kirchen- 
musikalischen Spezialfächern. 
MAS (Master of Advanced Stu-
dies) Orgel als Nachdiplomstu-
dium (Master of Advanced Stu-
dies) zusätzlich zu einem Berufs-
abschluss (Master of Arts, früher 
Lehrdiplom) Klavier oder anderes 
Fach. Lehrdiplom Orgel der  
früheren Ausbildungsordnungen.  

200 246 249 254 

5 MAS (Master of Advanced Stu-
dies) Orgel (nach MA Orgel 
gemäss Qualifikation 4). 
Solisten- oder Konzertdiplom 
früherer Ausbildungsgänge.  

210 258 261 267 

 
2 Gottesdienste (inkl. Beerdigungen und Hochzeiten) werden zu 100% die-
ser Ansätze entschädigt, Kik-Feiern und Heimandachten zu 80%. 
 

Proben Art. 5 Eine Probe pro Gottesdienst mit zugezogenen Personen (Chöre, 
Sängerinnen und Sänger, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten) ist im 
Honorar inbegriffen. Wünschen diese Personen zusätzliche Proben mit der 
Organistin bzw. dem Organisten, so haben sie das Honorar für die Zusatz-
probe zu übernehmen. 
 

Reisespesen Art. 6 Auswärtigen Stellvertreterinnen und Stellvertretern werden Reisespe-
sen bis max. CHF 20.- vergütet. 
 

Ferienanspruch Art. 7 Der Ferienanspruch ist mit dem Honorar nach Art. 4 abgegolten. 
 

Abzüge Art. 8 Vom Brutto-Honorar werden die Arbeitnehmerbeiträge für AHV/IV 
und ALV abgezogen, sofern nicht ein Antrag auf AHV-Befreiung gestellt 
wird. 

 

 

IV. Schlussbestimmungen und Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Sie ersetzt die Richtlinien der Evangelisch-reformier-

ten Kirchgemeinde Burgdorf über die Entschädigung von Musikerdiensten vom 10. Dezember 2009 (re-

vidiert mit Beschluss des Kirchgemeinderats vom 17.11.2022). 
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V. Genehmigung 
 

Diese Verordnung wurde durch den Kirchgemeinderat an der Sitzung vom 28. November 2024 be-

schlossen.  

 

 

   

Inès Walter Grimm Annette Wisler Albrecht Denise Hunziker 
Co-Präsidentin  Co-Präsidentin Sekretärin 

 

 

VI. Auflagezeugnis 
 

Diese Verordnung ist vom 5. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 (während dreissig Tagen) im Sekreta-

riat der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Burgdorf öffentlich aufgelegt worden. Die Auflage 

wurde im amtlichen Anzeiger Nr. 49 vom 5. Dezember 2024 bekannt gemacht. 
 

Burgdorf, 5. Dezember 2024 

 

 Denise Hunziker 
 Sekretärin 
 


